
II- !J~ If der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrat~9 
?, B UND E SM I NI S T' E R I U M XIV. Gesetzgebungsperiede 

FüR WIEN, 
.., AUSW1i.RTIGE ANGELEGENHEITEN 

21. 301007/10-VI~5/76 

Schriftliche Anf~aae der 
. J 

Abgeordneten zut,n Nat'ional­
rat Dr .. ERMACORA und Genos­
sen an den Bundesminister 
für Auswärtige Angelegeh­
heiten, betreffend Speiche­
rung von persönli.chen Daten 
im Ressortbereich oder in 
dem der Aufsicht des Ressorts 
unterstehenden Körperschaften 
und Anstal tel", des Bundes 
(Zl" 341/J) 

An die 

Parlamentsdirektion 

19i5 -1)6';' 2 9 
zU ~t;.1/j 

Wie n -
Nach der dem Bundesministerium für: Auswärtige Angelegen­

heiten am 11 .. Mai 1976 zugekommenen Note der Parlamentsdirektion 

Zlo 341/J-NR/76 vom 60 Mai 1976 haben die Abgeordneten zum Natio­

nalrat Dr" ERfvlACORA und Genossen am 6 .. Hai 1976 eine 

A n fra g e 

an den Bundesminister für AUSiAJärtige Angelegenheiten betreffend. 

Speicherung von persönlichen Daten im Ressortbereich oder in dem 

der Aufsicht des Ressorts unterstehenden Körperschaften und An­

stalten des Bundes überreichto 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäss § 91 ~~satz 4 des 

Geschäftsordnungsgesetzes 1975, BGBloNr. 410, wie folgt zu beant-

worten: 

Das Bundeskanzleramt hat bei der Voibereitung der Regie­

rungsvorlage des Datenschutzgesetzes im Zuge eines Begutachtungs­

verfahrens 1974 auch eine Erhebung Uber die im Bundesbereich vor­

handenen Sammlungen personenbezogener Daten durchgeführt, wobei 

die Untersuchung auf die Kriterien einer Datenbank abgestellt 

wurde, wie sie der Referentenentwurf fUr ein Datenschutzgesetz 

vom 16. Mai 1974 enthielto Auf die Ergebnisse dieser Erhebung 

wurde i~ den Eiläuterungen zur Regierungsvorlage vom 17. Dezember 

1975 (72 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Na-
. tionalrates XIV" Gesetzgebungsper iode) kurz hingewiesen ( Seite '1 j) ~ 
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und sie wurden auch bei der Ausarbeitung der Regierungsvorlage b c,­

rUcksichtigto Während des Jahres 1975 wurde diese Erhebung nicht 

mehr wiederholt, wohl aber im Zusammenwirken mit dem Präsidium des 

Nationalrates eine Erhebung über die privat.en Datenbanken in Ö5ter-

reich durchgeführt, deren AUS\·le.t'tung dem Nationalrat bereits über-

mittelt wurde .. 

Diese Erhebungen bezogen sich aber jeweils nur auf stän­

dige Datensamrnlungen in bestimmten or<:-}anisatorischen Einheiten, 

und Uber die Ermittlung und Speicherung personenbezogener Dat.~n 

generell enthiel tel: sie keine Aussagen". 

Im Kahmen der Ve r1tJa 1 tung, und zwar s01t!ohl in der Hoheits­

als auch in der Privatwirtschaftsverwaltung sind Daten zu verarbei­

ten, und jeder VerHaltur~9sakt ist letztlich das E:cgE~bnis einer l!:!.-' 
f.?rmationsver_~F.beitungo Welche ~.!~_nl?ezoge~!.§!? Daten~ von den ein­

zelnen Verwaltungsorganen zu erheben und zu verarbeiten sind, er­

gibt sich 'zunächst aus den ~2ltun,9:~~hriften, die von diesen 

Beh6rden zu vollziehen sind (bzw. aus den Akten der Privatwirt­

schaftsverwal tung, di.e von diesen Beh6:cden zu setzen sind) .. Orgo.­

nisationsrechtlich gesehen kann die Sam.:nlung und Verwaltung von 

Informationen als Annex zur betreff~nden Verwaltungsmaterie ange­

sehen werd€mo Durch die Erlassung eines Bundesgesetzes und die Zu­

weisung der Vollziehung dieses Gesetzes an eine besti~mte Behörde 

wird auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Ermittlung und 

Speicherung von D,~ten geschaffen, die für den einzelnen auf Grund 

dieses Gesetzes zu setzenden Verwaltungsakt notwendig sind. Oie 

Art der Zulassung der Erhebung und Ermitt1ung personenbezogener. 

Daten ist legislativ unterschiedlich gelöst: zum Teil sind die 

teriart~n, die anzugäben 6d~r zu_erheben sind, ausdrUcklieh und er­

schöpfend im Gesetz genannt (z .. B .. im I'1eldegesetz, BGBl .. Nr .. 30/-:1.975; 

§§ 3, 4 des StudienfBrderungsgesetzes 1969, BGBl.Nr. 421, i.d.g.F .. ) 

zum Teil ergeben sie sich aus dem d(::r Behörde einge:cäumten E.r:'uv2S­

sensraum oder aus auszulegenden unbestimmten Gesetzesbeg ..... if:Zen (z" 

Bo § 18 des Passgesetzes,BGBl.Nr. 422/1969; §§ 91 folgende stPO). 

Eine allgemeine Aussage, welche Daten ermittelt werden, kann daher 

nicht gegeben werden, es ergibt sich dies aus den einzelnen Verwal­

tungsvorschriften und im konkreten sogar aus den einzelnen Verwal-
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tungsverfahren, in dem die Behörde im Rahmen der freien Beweiswtr­

digung alles zu erheben hat, was zur Feststellung des massgebli­

ehen SachverhZ.l tes geeignet und nach Lage des einzelnen Falles 

zweckdienlich ist (vgl.§§ 45, 46 AVG). Auf die Zulässigkeit der 

Dauer d*;?F SpeiC!1erung einmal ermi ttel ter Daten. richtete sich die 

parlamentarische Anfrage nicht; es ,I • .;ird dabei davon auszugehen 

sein, dass ermittelte Daten jedenfalls bis zum Ablauf allfä11igC!1.' 

Verj ährungs-, Amtshaftungs- oder Wieder?ufnahmsfristen aufbewahl.'t 

werden dürfen. 

Ein Datenschutzgesetz wird daher weniger an der Zulässig­

keit der Ermittlung und Speicherung von Daten etwas ändern als 

vielmehr die Kontrolle der Datenverwendung mehr als bisher zulassen, 

Die Form d~r Speicherur:!Sl wiederum ist eine Frage der be-· 

hördenintexnen Organisation. Die Behörde hat dabei sich nach den 

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmässig­

kelt jener technischen Methoden zu bedienen, dass sie jederzeit in 

der Lage ist, ihre Aufgaben unter möglichst sparsamer und zweck-

,mässiger Organisation zu erfüllen. Unter diesen Voraussetzungen 

wird auch d~r Einsatz der EDV zur Speicherung"p~rsonenbezogener 

Daten zu betrachten sein' (vglo G.MUTZ, Die rechtliche Zulässigkeit 

des Einsatzes von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen in der 

staatlichen Verwaltung, Juristische Blätter 1971, Seite 23). 

ad 1): Aus den in der Einleitung angeführ.ten Gründen Kann 

nur allgemein gesagt werden, dass von Staatsbürgern und Fremder. 

jene Daten, die sich aus den Aufgaben dea Aus\värtigen Dienstes er­

geben, ermittelt werden, und zwar händisch. 

ad 2): Solche Daten werden auf Grund der Verwaltungsvor­

schriften ermittelt.' 

ad 3): Von den im Ressortbereich Bediensteten werden un­

ter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse des Auswärtigen 

Dienstes die auf Grund der dienst- und bescldungsrechtlichen Vor·· 

schriften benötigten Daten erhoben. 

ad 4): Die unter Punkt 1) und 3) genannten Daten \\Ierden 

in den e.:tnschlä.gigen Akten gespeichert .. 
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ad 5): Von der dem Bundesministerium für Auswärtige Ange­

legenhei ten unterstehenden Diplomatischen Akader:üe vJerden die für 

den Betrieb der Anstalt erforderlichen ?ersonenbezogenen Daten 

des Personals und der Hörer erhoben und gespeichert. 

ad 6): Eine ausdrUckliehe, gesetzliche Ermächtigung be­

stimmte der unter. Punkt 5) genannten Daten zu erheben, b(~steht 

nicht. 

ad 7) ~ Das Bundesministerium für -AUS~värtige Angel E~genhei­

ten verfügt noch über keine elektronisch gespeicherten Daten. 

ad 8): Die Sozial versicherungsnurrmer findet keine Allv.H,::n-

dung .. 

ad 9): Der Datenschutz '.vird abgesehen von der Verpflich­

tung zum Amtsgeheimnis noch durch die Verwendung der Bezeichnungen 

"vertraulichlI, "geheim" und "streng geheim" so,-,iie durch Verschluss­

akten verwirklicht .. 

ad 10): Aufträge zur Ermittlung von Daten Hurden an Priva·­

te nicht weitergegeben .. 

ad 11): Im Ressortbereich gespeicherte personenbezogene 

Daten werden weder gelegentlich noch regelmässig an ausserhalb der 

öffentlichen Verwaltung tätigen Stellen weitergegeben .. 

Wien, am 1~~ b .. "1-h 
Der Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten: 
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